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13. Gesetz vom 11. Dezember 2012, mit dem das Steiermärkische Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005  geändert wird.
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14. Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 29. Jänner 2013 über die Standesamts verbände der Steiermark.

13.

Gesetz vom 11. Dezember 2012, mit dem das Steiermärkische Kultur- und Kunstförderungsgesetz 
2005  geändert wird

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

Das Steiermärkische Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005, LGBl. Nr. 80/2005, zuletzt in der Fassung 
LGBl. Nr. 44/2012, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 7 lautet:

„(7) Die Entscheidung der Landesregierung über die Förderung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu 
be gründen, wenn dem Antrag nicht entsprochen wird. Beruht die Ablehnung eines Antrags auf der negativen 
Begutachtung durch das Kulturkuratorium, so ist dessen Begründung beizulegen. Die Entscheidung ist der 
 Förderungswerberin/dem Förderungswerber innerhalb von 14 Wochen ab Einlangen des vollständigen und 
mängelfreien Antrags (Abs. 2) mitzuteilen.“

2. § 7 wird durch folgende §§ 6 und 7 ersetzt:

„§ 6

Fachliche Beurteilung der finanziellen Förderungen

(1) Das Kulturkuratorium (§ 9) ist über alle Ansuchen um finanzielle Förderung ab 1.000 Euro zu informieren. 
Es kann zu Ansuchen bis 3.500 Euro ein Gutachten abgeben; in diesem Fall sind die Abs. 2 bis 4 sinngemäß 
anzuwenden.

(2) Das Kulturkuratorium ist bei Ansuchen um finanzielle Förderung ab 3.500 Euro verpflichtet,

1. das gemäß § 5 mängelfreie und vollständige Ansuchen inhaltlich zu prüfen,

2. ein Gutachten zu beschließen, das auch einen Vorschlag für die Mittelvergabe enthält (Entscheidungs-
empfehlung), und

3. das Ansuchen samt dem schriftlichen Gutachten an die Landesregierung weiterzuleiten.
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(3) Soweit dies zur Endbegutachtung eines Förderansuchens erforderlich ist, kann das Kulturkuratorium das 
Ansuchen zu einer Vorbegutachtung an die Fachexpertinnen/Fachexperten (§ 11) des betroffenen Bereichs bzw. 
der betroffenen Bereiche übertragen. Diese haben ein Gutachten zu beschließen und spätestens binnen vier 
Wochen an das Kulturkuratorium zu übermitteln.

(4) Das Kulturkuratorium darf ein negatives Gutachten nicht beschließen, bevor es nicht der Förderungs-
werberin/dem Förderungswerber Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat.

§ 7

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Zur Förderung der Kunst im öffentlichen Raum (wie bildende und darstellende Kunst, Literatur, Musik, 
interdisziplinäre Kunstformen der Gegenwart) und der damit verbundenen Tätigkeiten (wie Betreuungs-
aufgaben, Vermittlung von Kunst, Dokumentation, Wartung) ist jährlich ein Betrag im Landesvoranschlag bereit-
zustellen und in den Fonds für Kunst im öffentlichen Raum gemäß § 8 einzubringen.“

3. § 8 Abs. 3 und Abs. 4 lautet:

„(3) Das Kulturkuratorium berät die Landesregierung bei der Vergabe der Mittel des Fonds für Kunst im 
öffentlichen Raum. Insbesondere erarbeitet es unter allfälliger Einbeziehung von Fachexpertinnen/Fachexperten 
nach § 11 Vorschläge zur Vergabe der Mittel und zur Auswahl der Künstler und Künstlerinnen, die zu Wett-
bewerben oder zur Realisierung von Projekten geladen und mit ihnen beauftragt werden sollen.

(4) Freigaben aus dem Fonds erfolgen nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung der Landes regierung.“

4. Die §§ 9 und 10 werden durch folgende §§ 9 bis 12 ersetzt:

„§ 9

Kulturkuratorium

(1) Das Kulturkuratorium wird beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung eingerichtet. Es besteht aus 
15 geeigneten, im Kulturbereich tätigen Personen, welche fachlich die Förderungsbereiche gemäß § 2 Abs. 1 
abdecken sollen.

(2) Die Mitglieder des Kulturkuratoriums dürfen während ihrer Funktionsperiode keine Funktion ausüben, 
die ihre vollständige Objektivität beeinträchtigen könnte, insbesondere keine mit § 10 Z. 1, 2, 6 oder 7 vergleich-
bare Funktion bei einer anderen Gebietskörperschaft. Ist dies doch der Fall, ist dies ein Enthebungsgrund.

(3) Die Mitglieder werden von der Landesregierung auf Vorschlag der Landeskulturreferentin/des Landes-
kulturreferenten für die Dauer von drei Jahren bestellt. Bei der Bestellung ist auf Ausgewogenheit in Hinblick  
auf die Regionen der Steiermark sowie die Geschlechter zu achten. Eine einmalige Wiederbestellung für die 
folgende Funktionsperiode ist möglich.

(4) Die konstituierende Sitzung des Kulturkuratoriums wird von der Landeskulturreferentin/dem Landes-
kulturreferenten einberufen; die Einladung muss mindestens 14 Tage vor dem Sitzungstermin erfolgen. Das 
 Kulturkuratorium wählt in dieser Sitzung eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.

§ 10

Aufgaben des Kulturkuratoriums

Das Kulturkuratorium hat folgende Aufgaben:

1. Ansuchen um finanzielle Förderung fachlich zu beurteilen (§ 6);

2. die Landesregierung bei der Vergabe der Mittel des Fonds für Kunst im öffentlichen Raum zu beraten (§ 8);

3. zum Kulturbericht beizutragen (§ 14);

4. eine gemeinsame Geschäftsordnung zu beschließen (§ 12);

5. als Mediator für die Kulturschaffenden und Berater der Landesregierung zu fungieren;

6. an die Landesregierung mit kulturpolitischen und kulturellen wie künstlerischen Zielsetzungen heranzutreten, 
Vorschläge zur Verwirklichung größerer Projekte zu erstatten und sie in grundsätzlichen diesbezüglichen 
 Fragen zu beraten;
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7. die Landesregierung bei strukturellen Veränderungen und bei Schwerpunktsetzungen sowie beim Wahr-
nehmen von Eigentümerrechten im Kulturbereich zu beraten;

8. Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen des Landes, die kulturelle Belange betreffen, zu begutachten; 

9. von sich aus zu grundsätzlichen Fragen der Kultur- und Kunstpolitik Stellung zu nehmen und diese Stellung-
nahmen zu veröffentlichen.

§ 11

Fachexpertinnen/Fachexperten

(1) Die Landesregierung bestellt auf Vorschlag des Kulturkuratoriums für jeden der in § 2 Abs. 1 genannten 
Bereiche drei Fachexpertinnen/Fachexperten. Dazu sind geeignete, im Kulturbereich tätige Personen heran-
zuziehen. Die Funktionsperiode der Fachexpertinnen/Fachexperten endet zugleich mit der Funktionsperiode des 
Kulturkuratoriums. 

(2) Die Fachexpertinnen/Fachexperten werden kollegial tätig (§ 6 Abs. 3). Ihre Tätigkeit ist durch eine 
gemeinsame Geschäftsordnung zu regeln (§ 12). 

§ 12

Gemeinsame Bestimmungen für das Kulturkuratorium und die Fachexpertinnen/Fachexperten

(1) Das Kulturkuratorium ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder vor der Sitzung unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung rechtzeitig eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst; Stimmenthaltung ist außer bei Befangenheit unzu-
lässig. Diese Bestimmungen gelten auch für die kollegiale Tätigkeit der Fachexpertinnen/Fachexperten.

(2) Für die Mitglieder des Kulturkuratoriums und die Fachexpertinnen/Fachexperten gilt:

1. Bei vorzeitigem Ausscheiden ist die Nachbesetzung für die restliche Dauer der laufenden Funktionsperiode 
vorzunehmen.

2. Sie haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, 
ihre volle Unbefangenheit im Sinne des § 7 Allgemeines Verwaltungsgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, 
in der jeweils geltenden Fassung, in Zweifel zu ziehen. Die befangene Person kann jedoch um Erteilung von 
Auskünften zur Sache ersucht werden.

3. Ihre Tätigkeit ist durch eine gemeinsame Geschäftsordnung zu regeln, die vom Kulturkuratorium zu be - 
schließen und von der Landesregierung zu genehmigen ist. Für diesen Beschluss ist abweichend von Abs. 1 
die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder und die Mehrheit von zwei Dritteln der 
ab gegebenen Stimmen erforderlich; Stimmenthaltung ist unzulässig. 

4. Sie haben Anspruch auf Ersatz der Reisegebühren nach dem Steiermärkischen Landes-Reisegebührengesetz, 
LGBl. Nr. 24/1999, in der jeweils geltenden Fassung, weiters auf eine Entschädigung, die durch Verordnung 
der Landesregierung festzusetzen ist.“

5. § 14 Abs. 2 lautet:

„(2) Das Kulturkuratorium überprüft regelmäßig die Fördermaßnahmen gemäß § 4 Abs. 2 Z. 1 auf  
ihre Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen sind dem Kulturbericht anzu-
schließen.“

6. § 15 lautet:

„§ 15

Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. 13/2013

(1) Die gemäß § 9 in der Fassung vor der Novelle LGBl. Nr. 13/2013 bestellten Mitglieder des Förderbeirates 
werden bis zum Ablauf ihrer ursprünglichen Funktionsperiode als Mitglieder des Kulturkuratoriums tätig. Für 
diesen Zeitraum ist die fehlende Mitgliederzahl des Kulturkuratoriums nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
zu ergänzen. 

(2) Die gemäß § 9 in der Fassung vor der Novelle LGBl. Nr. 13/2013 bestellten Fachexpertinnen/Fachexperten 
werden bis zum Ablauf ihrer ursprünglichen Funktionsperiode nach den Bestimmungen dieses Gesetzes tätig.“
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7. Der bisherige Text des § 16a wird zu Abs. 1; diesem wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Die Änderungen der §§ 5 Abs. 7, 7, 8 Abs. 3, 9, 10, 14 Abs. 2 und 15 sowie die Einfügung der §§ 6, 8  
Abs. 4, 11 und 12 durch die Novelle LGBl. Nr. 13/2013 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das  
ist der 7. Februar 2013, in Kraft.“

 Landeshauptmann Landesrat 
 Vo v e s  B u c h m a n n

14.

Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 29. Jänner 2013 über die Standesamts-
verbände der Steiermark

Auf Grund der §§ 60 und 70 des Personenstandsgesetzes – PStG BGBl. Nr. 60/1983, zuletzt in der Fassung 
BGBl. I Nr. 135/2009, wird verordnet:

§ 1 

Standesamtsverbände

In der Steiermark bestehen folgende Standesamtsverbände:

Bezeichnung und Sitz des Standesamtsverbandes Verbandsangehörige Gemeinden

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag:

Aflenz-Kurort Aflenz-Kurort, Aflenz-Land

Allerheiligen im Mürztal Allerheiligen im Mürztal, Mürzhofen

Mariazell Mariazell, Halltal, St. Sebastian

Mürzzuschlag Mürzzuschlag, Ganz

Neuberg an der Mürz 
Neuberg an der Mürz, Altenberg an der Rax,  
Kapellen

St. Lorenzen im Mürztal St. Lorenzen im Mürztal, Parschlug

St. Marein im Mürztal St. Marein im Mürztal, Frauenberg

Thörl Thörl, Etmißl, St. Ilgen

Bezirk Deutschlandsberg:

Deutschlandsberg 
Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Freiland 
bei Deutschlandsberg, Kloster, Osterwitz, Trahütten

Eibiswald Eibiswald, Aibl, Großradl

Groß St. Florian Groß St. Florian, Unterbergla

St. Peter im Sulmtal St. Peter im Sulmtal, Limberg bei Wies

St. Stefan ob Stainz St.Stefan ob Stainz, Greisdorf, Gundersdorf

Schwanberg Schwanberg, Garanas, Gressenberg

Stainz
Stainz, Georgsberg, Marhof, Rassach, Stainztal,  
Stallhof

Wies Wies, Wernersdorf



9 LGBl., Stück 6, Nr. 14, ausgegeben am 6. Februar 2013 65

Bezeichnung und Sitz des Standesamtsverbandes Verbandsangehörige Gemeinden

Bezirk Graz-Umgebung:

Eggersdorf bei Graz
Eggersdorf bei Graz, Brodingberg, Höf-Präbach, 
Hart-Purgstall

Fernitz
Fernitz, Gössendorf, Grambach, Hausmannstätten  
bei Graz, Mellach

Frohnleiten Frohnleiten, Röthelstein, Schrems bei Frohnleiten

Gratwein Gratwein, Eisbach

Großstübing Großstübing, Gschnaidt

Hitzendorf Hitzendorf, Attendorf, Rohrbach-Steinberg

Lieboch Lieboch, Haselsdorf-Tobelbad

Nestelbach bei Graz Nestelbach bei Graz, Edelsgrub

St. Marein bei Graz St. Marein bei Graz, Krumegg, Langegg bei Graz

Seiersberg Seiersberg, Pirka

Tulwitz Tulwitz, Tyrnau

Unterpremstätten Unterpremstätten, Zettling

Weinitzen Weinitzen, Stattegg

Wundschuh Wundschuh, Zwaring-Pöls

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld:

Ebersdorf Ebersdorf, Großhart, Sebersdorf

Friedberg Friedberg, Dechantskirchen

Grafendorf bei Hartberg Grafendorf bei Hartberg, Lafnitz, Stambach

Hartberg
Hartberg, Greinbach, Hartberg-Umgebung,  
Rohr bei Hartberg, Buch-St. Magdalena,  
St. Johann in der Haide

Ilz Ilz, Nestelbach im Ilztal

Kaindorf
Kaindorf, Blaindorf, Dienersdorf, Hartl, Hofkirchen 
bei Hartberg, Kaibing, Tiefenbach bei Kaindorf

Loipersdorf bei Fürstenfeld Loipersdorf bei Fürstenfeld, Stein

Neudau Neudau, Limbach bei Neudau, Wörth an der Lafnitz

Pinggau Pinggau, Schäffern

Pöllau
Pöllau, Pöllauberg, Rabenwald, Saifen-Boden, 
 Schönegg bei Pöllau, Sonnhofen

Rohrbach an der Lafnitz Rohrbach an der Lafnitz, Eichberg, Schlag bei Thalberg

Stubenberg
Stubenberg, St. Johann bei Herberstein,  
Siegersdorf bei Herberstein

Söchau Söchau, Übersbach

Vorau
Vorau, Puchegg, Riegersberg, Schachen bei Vorau, 
Vornholz

Bezirk Leibnitz:

Ehrenhausen Ehrenhausen, Berghausen, Obervogau, Retznei

Leibnitz
Leibnitz, Gralla, Heimschuh, Kaindorf an der Sulm, 
Seggauberg, Tillmitsch, Wagna

Leutschach
Leutschach, Eichberg-Trautenburg, Glanz,  
Schlossberg

Gamlitz
Gamlitz, Ratsch an der Weinstraße, Sulztal an der 
Weinstraße

Gleinstätten Gleinstätten, Pistorf
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Bezeichnung und Sitz des Standesamtsverbandes Verbandsangehörige Gemeinden

Heiligenkreuz am Waasen
Heiligenkreuz am Waasen, Empersdorf,  
St. Ulrich am Waasen

St. Georgen an Stiefing St. Georgen an Stiefing, Ragnitz

Straß in Steiermark Straß in Steiermark, Spielfeld, Vogau

Wildon Wildon, Stocking, Weitendorf

Wolfsberg im Schwarzautal
Wolfsberg im Schwarzautal, Breitenfeld am 
 Tannenriegel, Hainsdorf im Schwarzautal

Bezirk Leoben:

Leoben Leoben, St. Peter-Freienstein

Niklasdorf Niklasdorf, Proleb

St. Michael in Obersteiermark St. Michael in Obersteiermark, Traboch

Bezirk Liezen:

Admont Admont, Weng im Gesäuse

Aich Aich, Gössenberg

Bad Mitterndorf Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch

Gröbming
Gröbming, Großsölk, Kleinsölk, Michaelerberg, 
 Mitterberg, Pruggern

Irdning
Irdning, Aigen im Ennstal, Donnersbach, 
 Donnersbachwald

Öblarn Öblarn, Niederöblarn

St. Gallen St. Gallen, Weißenbach an der Enns

Schladming Schladming, Pichl-Preunegg, Rohrmoos-Untertal

Stainach Stainach, Pürgg-Trautenfels

Bezirk Murau:

Krakaudorf Krakaudorf, Krakauhintermühlen, Krakauschatten

Murau Murau, Laßnitz bei Murau, Stolzalpe, Triebendorf

Neumarkt in Steiermark
Neumarkt in Steiermark, Dürnstein in der Steiermark, 
Perchau am Sattel, St. Marein bei Neumarkt, 
 Zeutschach

Oberwölz-Stadt
Oberwölz-Stadt, Oberwölz Umgebung, 
 Schönberg-Lachtal, Winklern bei Oberwölz

Ranten Ranten, Rinegg

St. Lambrecht St. Lambrecht, St. Blasen

Scheifling Scheifling, St. Lorenzen bei Scheifling

Stadl an der Mur
Stadl an der Mur, Predlitz-Turrach,  
St. Ruprecht-Falkendorf

Bezirk Murtal:

Judenburg Judenburg, Oberweg, Reifling

Knittelfeld Knittelfeld, Apfelberg, Großlobming

Obdach
Obdach, Amering, St. Wolfgang-Kienberg,  
St. Anna am Lavantegg

Pöls Pöls, Oberkurzheim

St. Marein bei Knittelfeld St. Marein bei Knittelfeld, Feistritz bei Knittelfeld

St. Margarethen bei Knittelfeld St. Margarethen bei Knittelfeld, Rachau

St. Oswald-Möderbrugg St. Oswald-Möderbrugg, Bretstein, Pusterwald
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Bezeichnung und Sitz des Standesamtsverbandes Verbandsangehörige Gemeinden

Spielberg Spielberg, Flatschach

Weißkirchen in Steiermark
Weißkirchen in Steiermark, Eppenstein,   
Maria Buch-Feistritz, Reisstraße

Bezirk Südoststeiermark:

Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg, Bairisch Kölldorf

Bad Radkersburg Bad Radkersburg, Radkersburg-Umgebung

Deutsch Goritz Deutsch Goritz, Ratschendorf

Edelsbach bei Feldbach Edelsbach bei Feldbach, Auersbach

Fehring Fehring, Hohenbrugg-Weinberg, Pertlstein

Feldbach 
Feldbach, Gniebing-Weißenbach, Gossendorf, 
 Leitersdorf im Raabtal, Mühldorf bei Feldbach, 
 Raabau

Gnas 
Gnas, Aug-Radisch, Baumgarten bei Gnas, 
 Grabersdorf, Kohlberg, Krusdorf, Maierdorf, 
 Perlsdorf, Poppendorf, Raning, Unterauersbach

Hatzendorf Hatzendorf, Johnsdorf-Brunn

Jagerberg Jagerberg, Glojach

Kirchbach in Steiermark 
Kirchbach in der Steiermark, Frannach, Mitterlabill, 
Schwarzau im Schwarzautal

Kirchberg an der Raab
Kirchberg an der Raab, Eichkögl, Fladnitz im Raabtal, 
Oberdorf am Hochegg, Petersdorf II, Studenzen

Mureck Mureck, Gosdorf, Eichfeld

Paldau Paldau, Oberstorcha

Pirching am Traubenberg Pirching am Traubenberg, Edelstauden

Riegersburg Riegersburg, Kornberg bei Riegersburg, Lödersdorf

St. Anna am Aigen St.Anna am Aigen, Frutten-Gießelsdorf

St. Peter am Ottersbach 
St. Peter am Ottersbach, Bierbaum am Auersbach, 
Dietersdorf am Gnasbach, Trössing

Straden Straden, Hof bei Straden

Trautmannsdorf in Oststeiermark
Trautmannsdorf in Oststeiermark, Merkendorf,  
Stainz bei Straden

Bezirk Voitsberg:

Bärnbach Bärnbach, Piberegg

Kainach bei Voitsberg Kainach bei Voitsberg, Gallmannsegg, Kohlschwarz

Köflach Köflach, Rosental an der Kainach

Ligist Ligist, Krottendorf-Gaisfeld

Maria Lankowitz Maria Lankowitz. Gößnitz

Mooskirchen Mooskirchen, Söding

Stallhofen Stallhofen, Södingberg

Bezirk Weiz:

Anger
Anger, Baierdorf bei Anger, Feistritz bei Anger, 
Floing, Naintsch

Birkfeld
Birkfeld, Gschaid bei Birkfeld, Haslau bei Birkfeld, 
Koglhof, Miesenbach bei Birkfeld, Waisenegg

Gleisdorf
Gleisdorf, Albersdorf-Prebuch, Hofstätten an der 
Raab, Labuch, Laßnitzthal, Ludersdorf-Wilfersdorf, 
Nitscha, Ungerdorf
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Bezeichnung und Sitz des Standesamtsverbandes Verbandsangehörige Gemeinden

Gutenberg an der Raabklamm Gutenberg an der Raabklamm, Stenzengreith

Passail
Passail, Arzberg, Hohenau an der Raab, Neudorf  
bei Passail

Pischelsdorf in der Steiermark
Pischelsdorf in der Steiermark, Gersdorf an  
der  Feistritz, Hirnsdorf, Ilztal, Kulm bei Weiz, 
 Oberrettenbach, Preßguts, Reichendorf

St. Ruprecht an der Raab
St. Ruprecht an der Raab, Mitterdorf an der Raab, 
Unterfladnitz

Weiz
Weiz, Etzersdorf-Rollsdorf, Krottendorf, Mortantsch, 
Naas, Thannhausen

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

§ 3

Außerkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über Standesamtsverbände in der Steiermark, 
LGBl. Nr 66/2010, außer Kraft.

Landeshauptmann Vo v e s


